
Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes „Agri-PV-Anlage Pfaffenhäule“ in 
Oberwachingen und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat der Gemeinde Uttenweiler hat am 20.01.2025 in seiner öffentlichen 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Landesbauordnung Baden-
Württemberg beschlossen, den Bebauungsplan „Pfaffenhäule“ in Oberwachingen 
aufzustellen und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 7,9 
ha, mit den Flurstücken Nr. 130, 114 und einer Teilfläche aus 78.

Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt (schwarzgestrichelt umrandet) 
dargestellt.



Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird in Form einer 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes durchgeführt. 

Die Unterlagen können von Freitag, 31.01.2025 bis einschließlich Montag, 03.03.2025 
während den üblichen Dienstzeiten im Rathaus Uttenweiler, Hauptstr. 14 in 88524 
Uttenweiler eingesehen werden. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung 
der Planung gegeben.

Elektronische Information
Die Unterlagen können zusätzlich über die Homepage der Gemeinde Uttenweiler unter 
www.uttenweiler.de eingesehen werden.

Uttenweiler, den 21.01.2025

gez. Werner Binder
Bürgermeister

 


		2025-01-22T08:22:23+0000
	Storrer, Jana




